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Liebe Eltern,  

wir wenden uns an Sie wegen des Umgangs mit Handys in der Schule. In unserer Schulordnung haben
wir uns darauf verständigt, dass in der Schule (alle Schulgebäude und Schulhof) Handys nicht benutzt
werden  dürfen.  Leider  wird  diese  Verabredung  von  vielen  Schülerinnen  und  Schülern  nicht
eingehalten. Zum einen wird dadurch der Schulbetrieb gestört. Zum anderen besteht, wie aktuelle
Erfahrungen auch an unserer Schule zeigen, die Gefahr der missbräuchlichen Nutzung, was wir in der
Schule  nicht  dulden  können.  Aufgrund  dessen  haben  wir  uns  innerhalb  des  Kollegiums  mit  der
Schülervertretung und der Elternbeiratsvorsitzenden mit der Problematik näher beschäftigt und zur
Eindämmung der Gefahren auf folgende Regelungen festgelegt:

1. Bei erstmaligem Verstoß gegen das Handynutzungsverbot wird das Handy eingezogen. Am 
Ende des Schultages können die Schülerinnen und Schüler ihr Handy in der Schulverwaltung 
abholen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten dabei ein Informationsschreiben an die 
Eltern und quittieren den Erhalt des Handys.

2. Bei erneutem Verstoß gegen das Handynutzungsverbot wird das Handy erneut eingezogen. 
Am Ende des Schultages können die Schülerinnen und Schüler ihr Handy in der 
Schulverwaltung wieder abholen. Die Schülerinnen und Schüler quittieren den Erhalt des 
Handys und erhalten dabei ein Informationsschreiben an die Eltern, das diese zur Kenntnis 
unterschreiben müssen und das beim Klassenlehrer am nächsten Tag vorgelegt werden 
muss.

3. Bei dem dritten Verstoß gegen das Handynutzungsverbot wird das Handy wiederum 
eingezogen. Die Eltern erhalten ein Informationsschreiben und sind aufgefordert, das Handy 
in der Schule abzuholen. Dies wird quittiert. Außerdem wird der Vorfall aktenkundig 
gemacht.

4. Die Maßnahmen beziehen sich auf den Zeitraum eines Schuljahres und werden nach Ablauf 
des Jahres hinfällig.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

Schulleitung Schulelternbeiratsvorsitzende Schulsprecher
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